
PATIAN - Verein für Patientenrechte | Wetti 41 | 9470 Buchs                                            

081 284 00 28 | info@patian.ch | www.patian.ch 

 

Postfinance: CH26 0900 0000 8969 3161 5 Seite 1 

 

 

Rechtsberatungskonzept PATIAN 
 

Dieses Konzept regelt die Rechtsberatung, die durch die PATIAN und den Vereinsanwalt 

durchgeführt wird. Dabei wird zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterschieden. 

 

 

Rechtsberatung Mitglieder 

Die "interne" Rechtsberatung beinhaltet in erster Instanz die Beratung durch die Geschäftsstelle der 

PATIAN und wird nur Mitgliedern angeboten. In dieser ersten Phase wird kein Jurist hinzugezogen. Erste 

Ziele dieser "internen" Rechtsberatung sind: 

• Vorgespräche mit Festhalten der Ausgangslage 

• Erfassen des Ist-Zustandes 

• Festhalten der bisherigen Geschehnisse 

• Besprechung von nächsten Schritten 

• Planung der nächsten Schritte 

• Vorabklärungen mit Anwalt 

Kosten: 

Erstes telefonisches Gespräch (max. 30-45 Minuten) ist für Mitglieder kostenlos. 

Absprachen/Besprechungen mit dem Vereinsanwalt sind erfahrungsgemäss schon in dieser Phase 

angebracht. Dies z.B. für die Kontrolle auf die rechtliche Relevanz und Form von Schreiben an Behörden, 

Gerichte usw. Diese Aufwendungen des Anwaltes werden in Rechnung gestellt. 

Ansatz vereinsinterner Berater:   CHF 100.- pro Stunde 

Ansatz externer Berater (Anwalt):  CHF 220.- pro Stunde 

Spesen:     nach Aufwand 

 

 

Rechtsberatung Nichtmitglieder 
Analog Rechtsberatung Mitglieder, jedoch für Nichtmitglieder. 

Kosten: 

Ein erstes telefonischen Gespräch (ca. 15-30 Minuten) ist kostenlos. 

Ansatz vereinsinterner Berater:   CHF 120.- pro Stunde 

Spesen:     nach Aufwand 

Eine Mitgliedschaft beim Verein PATIAN wird empfohlen. Spätestens wenn der Anwalt eingeschaltet 

werden muss, ist eine Mitgliedschaft Voraussetzung. 
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Rechtsbegleitung durch Anwalt 
Für weitere Schritte (z.B. Gang vor Gericht) und/oder um dem Begehren mehr Gewicht zu verleihen, 

muss ein Anwalt zugeschaltet werden. Anwaltliche Aufgaben: 

• Durchführung von nächsten Schritten, z.B. an Gerichte oder Strafanzeige 

• Verfassen von rechtskonformen Schreiben 

• Vertretung vor Gericht oder vor Behörden usw. 

Kosten zusätzlich Anwalt: 

Ansatz:   CHF 200.- pro Stunde 

Gang vor Gericht: CHF 230.- pro Stunde 

Spesen:  nach Aufwand 

Der Anwalt verrechnet seine Aufwendungen an die PATIAN, welche in der Folge wiederum Rechnung an 

den Klienten stellt. 

 

Erstellung Gutachten 
Im Falle eines mutmasslichen Impfschadens oder einer sonstigen Beeinträchtigung durch einen 

medizinischen Eingriff, muss ein Gutachten erstellt werden. Je nach Umfang kostet ein solches 

Gutachten CHF 500.- bis CHF 2000.-, wobei der Durchschnitt sich bei etwas CHF 1000.- bewegt. Diese 

Kosten müssen vom Mandant übernommen werden. 

 

 

Gerne erteilen wir Ihnen weitere spezifische Auskünfte. Bitte zögern Sie aber nicht Ihr Recht geltend zu 

machen und notwendige Schritte durch zu führen. 

Ihre PATIAN 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten  

Buchs, 1. Mai 2017 


